
Sachverhalt:

Um die ärztliche Versorgung in der Stadt Wiesmoor langfristig zu sichern, soll die Ansiedlung von
Ärztinnen und Ärzten (einschl. Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten) finanziell gefördert
werden. Damit sollen die Rahmenbedingungen für die Gesundheitsversorgung in der Stadt Wiesmoor
verbessert werden.

Die Verwaltung hat eine Richtlinie für die Ansiedlung von Ärztinnen und Ärzten in der Stadt Wiesmoor
erarbeitet.

Antragsberechtigt sind Ärztinnen und Ärzte, die sich mit einer Haus- oder Facharztpraxis in der Stadt
Wiesmoor niederlassen wollen. Gleiches gilt für Medizinische Versorgungszentren (MVZ), Ärztinnen/Ärzte
oder Berufsausübungsgemeinschaften, wenn diese Ärztinnen und Ärzte einstellen, die noch nicht in
Wiesmoor praktizieren.

Es können 50 % der aufgewendeten Kosten, höchstens jedoch 30.000,00 € sowie die Option auf ein
zinsloses Darlehen in Höhe von bis zu 30.000,00 €, wobei das Darlehen nur bei Ausschöpfung der
einmaligen Förderung in Anspruch genommen werden kann, gewährt werden.

Der Entwurf der Richtlinie ist der Vorlage als Anlage beigefügt.

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung schlägt vor, die Richtlinie zu beschließen.

Anlagenverzeichnis:

Richtlinie zur Förderung der Ansiedlung von Ärztinnen und Ärzten in der Stadt Wiesmoor
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Beschlussvorlage
Vorlagen Nr.

BV/061/2024

öffentlich

Richtlinie zur Förderung der Ansiedlung von Ärztinnen und Ärzten in der Stadt
Wiesmoor

Beratungsfolge:

Nr. Gremium Datum Zuständigkeit Status Beschluss

1 . Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft
und Tourismus

12.09.2024 Empfehlungsbe
schluss

öffentlich Beschlossen

2 . Verwaltungsausschuss 23.09.2024 Empfehlungsbe
schluss

nicht öffentlich Beschlossen

3 . Rat 30.09.2024 Entscheidung öffentlich


